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Vorwort des Herausgebers

„Es ist nicht abschließend geklärt, wie das Wohnungseigentum in die Systematik des
allgemeinen Zivilrechts eingeordnet werden kann.“ Dieses Zitat (Müller § 1 Rn. 32) aus dem
hier vorzustellenden Werk beschreibt recht treffend die Schwierigkeiten, mit denen das
Wohnungseigentumsrecht aufwartet. Ein bisschen Sachenrecht, ein bisschen Gesellschafts-
recht, und nicht selten passt alles nicht so zusammen, wie man es gerne hätte. Symptomatisch
dafür mag sein, dass, nachdem der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs im Jahre 2001 die
(Teil-)Rechtsfähigkeit der (Außen-)Gesellschaft bürgerlichen Rechts „entdeckt“ hatte, der
V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs im Jahre 2005 „herausfand“, dass auch die Gemeinschaft
der Wohnungseigentümer (teil-)rechtsfähig sei. In den Jahrzehnten davor hatte man das –
bei gleicher Gesetzeslage – noch anders gesehen. Was das Wohnungseigentumsrecht angeht,
so hat der Gesetzgeber die Idee des Bundesgerichtshofs 2007 im Rahmen einer WEG-
Novelle legitimiert.

Durch die Ausgestaltung der Wohnungseigentümergemeinschaft als einer eigenständigen
Rechtsperson sind die Probleme in der Anwendung des Gesetzes nicht weniger, sondern
nur andere geworden. Weitgehend positiv bewertet wird die Haftungsverlagerung von einer
gesamtschuldnerischen Haftung der Eigentümer zu einer Haftung des Verbandes. Das neue
Rechtsgebilde gibt aber auch Anlass für neue kontroverse Diskussionen. Gestritten wird
schon darüber, ob es sich bei der Rechtsfähigkeit „im Rahmen der gesamten Verwaltung
des gemeinschaftlichen Eigentums“ (§ 10 Abs. 6 Satz 1 WEG) um eine partielle oder um
eine nur im Innenverhältnis beschränkte Rechtsfähigkeit handelt. Ferner gibt es eine neue
Rechtsbeziehung zwischen der Gemeinschaft und jedem einzelnen Wohnungseigentümer,
wobei der Pflichtenkreis im Einzelnen umstritten ist. Dazu kommt, dass der Verband neben
eigenen Rechten und Pflichten eine Ausübungsbefugnis für fremde Rechte, Rechte der
Wohnungseigentümer, zuerkannt bekommen hat (§ 10 Abs. 6 Satz 3 WEG) und in diesem
Rahmen zudem zwischen einer geborenen und einer gekorenen Ausübungsbefugnis zu
unterscheiden ist. Man kann sich vorstellen, dass diese Regelungen eine Quelle für streitige
Beurteilungen darstellen, wie auch generell eine Grenzziehung der möglichen Tätigkeiten
einer Wohnungseigentümergemeinschaft schwierig ist. Commichau schreibt im Münchener
Kommentar zum BGB treffend: „Die sich aus der Teilrechtsfähigkeit der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft in Zukunft noch ergebenden Fragen … wurden und werden von Rspr.
und Literatur ergiebig bearbeitet.“

Und es sind nicht nur diese Fragen, die den Rechtsanwender vor erhebliche Hürden stellen
können. Allein die Besonderheit, dass dem Wohnungseigentümer sowohl Sondereigentum
als auch Miteigentum zugeordnet ist, schafft eine kaum zu überblickende Fülle von Abgren-
zungsschwierigkeiten: was gehört zum Sondereigentum, was zum gemeinschaftlichen Eigen-
tum. Inwieweit ist er allein zuständig, wenn es etwa um Erhaltung, Instandsetzung oder
Umgestaltung der Eigentumswohnung geht und inwieweit und in welcher Weise sind die
übrigen Wohnungseigentümer zu beteiligen? Die Beispiele für die Kompliziertheit und
Komplexität des Wohnungseigentumsrechts ließen sich leicht vermehren.

Gradmesser für die Bedeutung des Wohnungseigentumsrechts in unserer Zeit ist die Häu-
figkeit, mit der der zuständige V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs mit dieser Materie befasst
ist. Vor der WEG-Novelle im Jahre 2007 konnte der Bundesgerichtshof nur im sog. Vorlage-
verfahren in Divergenzfällen zur Entscheidung angerufen werden. Das waren im Jahr kaum
mehr als fünf oder sechs Verfahren. Mit der Entscheidung des Gesetzgebers, das allgemeine
Zivilprozessrecht auf Verfahren in Wohnungseigentumssachen anzuwenden, hat sich das
schlagartig geändert. Zunächst schränkte der Verzicht auf den Rechtsbehelf der Nichtzulas-
sungsbeschwerde den Rechtsweg zum Bundesgerichtshof ein; eine Revision fand nur statt,
wenn das Berufungsgericht sie zugelassen hatte. Seit dem 1.1.2016 ist diese Schranke gefallen.
Seitdem haben sich die Eingänge mehr als verdoppelt. Ihr Anteil an den Revisionen und
Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren, mit denen der V. Zivilsenat befasst ist, liegt nun bei
etwa einem Viertel.
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Vorwort des Herausgebers

Angesichts dieses Befundes ist der Rechtsanwender auf eine verlässliche Kommentierung
des sperrigen Rechtsgebiets angewiesen. Diesem Bedürfnis will der vorliegende Kommentar
abhelfen. Er ist Teil des beck-online.Grosskommentars zum Zivilrecht, der es sich zum
Ziel gesetzt hat, dem Nutzer eine wissenschaftlich vertiefte, zugleich aber an den Anforderun-
gen der Praxis ausgerichtete Kommentierung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und seiner
Nebengesetze zur Verfügung zu stellen, die durch eine vierteljährliche Aktualisierung stets
auf der Höhe der Zeit ist. Ein Spezifikum des Kommentars ist, dass die Erläuterungen auf drei
Ebenen stattfinden. In einem kurzen Überblick wird der Regelungsbereich der Vorschrift mit
ihren Problemfeldern vorgestellt (Überblicksebene). Es folgt die klassische Kommentierung
(Standardebene). Und auf der Detailebene finden sich zu einzelnen Aspekten vertiefende
Erläuterungen, Vertragsmuster, Praxishinweise u. ä. Verlinkungen zwischen den Ebenen
erlauben einen schnellen Wechsel und erhöhen die Nutzbarkeit.

Der vorliegende Sonderband aus dem beck-online.Grosskommentar zum Zivilrecht
ist auf dem Stand vom 1.12.2018.

Karlsruhe im Dezember 2018 Prof. Dr. Wolfgang Krüger
Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof a. D.
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